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Soeben erschienen – das Handbuch „Psychische Belastungen im Feuerwehreinsatz“
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84307 Eggenfelden, Tel. 0 87 21/38 41,
Fax 0 87 21/59 10, weitere Exemplare
zum Vorzugspreis von 24 EUR, zuzüglich
MwSt. und Versandkosten, zu bestellen. 

Der Teil II ist als „Sammelwerk“ angelegt,
das in ca. zwei Jahren ergänzt und dem
aktuellen Stand angepasst werden soll.
In der jetzt vorliegenden ersten Auflage
werden fünf Themenbereiche behandelt,
von denen vier als Unterrichtseinheiten
gestaltet sind:

Grundlagen der
Prävent ion

In „Grundlagen der Prävention“ wird ver-
mittelt, wie Unfälle zustande kommen.
Anhand vieler Unfallbeispiele wird ge-

zeigt, dass Unfälle auf Gefahren und
Verletzungen, letztlich auf Energien beru-
hen, die die Widerstandsfähigkeit des
menschlichen Körpers übersteigen.
Daran schließen Möglichkeiten der Un-
fallverhütung und ihre unterschiedliche
Wirksamkeit an. Dieses Basiswissen ver-
setzt die Feuerwehrangehörigen in die
Lage, die neuen Erkenntnisse in die Pra-
xis umzusetzen.

Unfal lverhütungs-
vorschr i f ten

Die Unterrichtseinheit „Unfallverhütungs-
vorschriften“ bringt den Feuerwehrange-
hörigen das Vorschriftenwerk näher. Es
wird deutlich, dass es sich hierbei nicht
um willkürliche abstrakte Rechtsnormen
handelt, sondern dass den darin formu-
lierten Schutzzielen schmerzhafte Unfall-
erfahrungen zugrunde liegen. Von wem
Unfallverhütungsvorschriften stammen
und an wen sie sich wenden, sind weite-
re Lernziele.

Unfal lgeschehen 
bei  den Freiwi l l igen
Feuerwehren

Aufgrund unterschiedlicher eigener Er-
fahrungen hat fast jeder Feuerwehrange-
hörige andere Vorstellungen vom Unfall-
geschehen. Um die Realität kennen zu
lernen, befasst sich die Unterrichtseinheit
„Unfallgeschehen bei den Freiwilligen
Feuerwehren“ mit diesem Thema. An-
hand von Grafiken wird zunächst um
eine eigene Einschätzung gebeten, die
dann mit dem Ausbilder besprochen und
den tatsächlichen Verhältnissen angegli-
chen wird. Hierbei zeigt sich, dass bei
allen Tätigkeiten der Feuerwehr – ebenso
wie im gewerblichen Bereich – das
Stolpern, Umknicken und Ausrutschen
an erster Stelle steht.

Gefahren erkennen –
Maßnahmen ergrei fen

Präventionsmaßnahmen sind immer dort
besonders notwendig, wo viele gleichge-
artete oder besonders schwere Unfälle
auftreten. „Gefahren erkennen – Maß-
nahmen ergreifen“ widmet sich deshalb
den Unfallschwerpunkten bzw. den sel-
tenen Ereignissen mit schweren Folgen.
Dies geschieht wiederum anhand einer
Vielzahl von Unfallbeispielen, die den Pra-
xisbezug der Unfallverhütungsvorschrif-
ten deutlich werden lassen.

Der Textteil der Unterrichtseinheiten um-
fasst den zu vermittelnden Stoff sowie
ausführliche methodisch-didaktische Hin-
weise für den Anwender. 

Die dazu gehörenden Teilnehmerunter-
lagen sind einerseits Arbeitsblätter, die im
Rahmen der Unterrichtseinheit von den
Teilnehmern zu bearbeiten sind, und an-
dererseits zusammenfassende Wieder-
gaben des behandelten Themas, eine
Sammlung, die dem Schulungsteilneh-
mer ein Nachschlagen ermöglicht.

Alle farbigen Folien des Ordners sowie
die Teilnehmerunterlagen sind erstmals
auf einer beigefügten CD-ROM enthal-
ten, sodass eine Präsentation auch mit
neuen Medien möglich ist.
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Mit diesem, auszugsweise wiedergege-
benen Rundschreiben an alle Feuerwehr-
Führungskräfte des Brandschutzab-
schnittes Land Hadeln im Landkreis Cux-
haven wurde eine Aufkleber-Aktion der
Sicherheitsbeauftragten der Samtge-
meinde Hemmoor vorgestellt, die wir
Ihnen präsentieren möchten:

Liebe Kameraden,

die Sicherheitsbeauftragten der Samtge-
meinde Hemmoor haben sich Gedanken
gemacht, wie das Sicherheitsbewusst-
sein in den Köpfen der Kameradinnen
und Kameraden wieder etwas in den

Vordergrund rücken könnte. In Anleh-
nung an den altbekannten Führungsvor-
gang „Lageerkundung – Planung – Be-
fehlsgebung“ wurde der Spruch „Sehen
– Denken – Handeln“, kurz „S-D-H“
entwickelt.

Der ausgerollte Schlauch als Stolperfalle,
die zu steil angestellte Leiter oder die
nicht getragene persönliche Schutzaus-
rüstung müssen als eine potenzielle Ge-
fahr für die Gesundheit gesehen werden.
Die Idee und die Verbreitung durch einen
Aufkleber fand sehr schnell Zuspruch
beim GemBM Hemmoor, Herrn Klaus
Vollert. Auch der Brandschutzabschnitts-
leiter, Herr Otto Schlichtmann, stand
dem Ansinnen positiv gegenüber.

Ein Sponsor für die Aktion war relativ
schnell gefunden, so dass mit diesem
Rundschreiben heute einige Aufkleber –
ein Exemplar für das Armaturenbrett je-
des Fahrzeuges, ein Exemplar für das
Feuerwehrhaus, ein weiteres zur freien
Verfügung – übersandt werden können.

Diese Aufkleber sind lichtecht und verur-
sachen daher einen nicht unerheblichen

Eine Unfallverhütungsaktion der Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde
Hemmoor, die Beachtung und Anerkennung verdient.

Beispiels die Ziele einer gelungenen Un-
terweisung und enthält Informationen
über deren Methoden, z. B. die Grup-
penarbeit und das Rollenspiel.

Aufgrund der Attraktivität dieser neuen
Ausbildungsunterlage erhoffen wir uns
einen zielgerichteten, flächendeckenden
Einsatz, um die Prävention in unserem
Zuständigkeitsgebiet einen weiteren
Schritt voran zu bringen. Für positive
Rückmeldungen, aber auch Kritik beim
Einsatz der neuen Schulungsunterlage
wären wir dankbar, um Sie auch zukünf-
tig bei der Durchführung von Maßnah-
men zur Verhütung von Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren wirkungsvoll bera-
ten und unterstützen zu können.

Grundtät igkeiten –
Arbeitsblätter

Der Themenblock 5 „Grundtätigkeiten –
Arbeitsblätter“ weicht im Aufbau von den
vier Unterrichtseinheiten ab. Hier werden
kurz gefasste Unterlagen zu Tätigkeiten
angeboten, die der Ausbilder u. a. an den
entsprechenden Stellen der Grundaus-
bildung einsetzen kann.

Die neuen Arbeitsblätter befassen sich
zum einen mit Grundtätigkeiten, wie sie
in den Feuerwehr-Dienstvorschriften be-
schrieben sind, und zum anderen mit
weiteren Tätigkeiten, bei denen spezifi-
sche Gefährdungen für die Feuerwehran-
gehörigen auftreten. Alle Arbeitsblätter
sind nach dem selben Schema aufge-
baut. In der ersten Spalte stehen Unfall-
beispiele, die sich tatsächlich ereignet

haben. In den folgenden Spalten sind
von den Teilnehmern zunächst die Tätig-
keiten und Gefährdungen des Unfallbei-
spiels einzutragen und dann in einem
zweiten Schritt Maßnahmen anzugeben,
wie der Unfall hätte vermieden werden
können. Zur Erleichterung ist für das
erste Unfallbeispiel immer eine Muster-
lösung vorgegeben.

Bei der bereits erwähnten Befragung von
bisherigen Anwendern wurde ein weite-
rer Wunsch deutlich. Der neue Ordner
sollte neben den methodisch-didakti-
schen Hinweisen in den einzelnen Unter-
richtseinheiten auch grundlegende Infor-
mationen für eine effektive Unterrichts-
gestaltung enthalten. Diesem Wunsch
wurde mit der vorgehefteten Broschüre
„Unterweisung“ nachgekommen. Sie
beschreibt u. a. einleitend anhand eines
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Kostenaufwand, der durch Sponsoring
abgedeckt werden konnte. An dieser
Stelle sei dem „Geldgeber“ gedankt, der
anonym bleiben möchte.

Nutzt diese Möglichkeit der Unfallverhü-
tung! Sprecht Eure Kameradinnen und
Kameraden darauf an, oder noch besser,
bittet Euren Sicherheitsbeauftragten um
eine entsprechende Unterweisung mit
dem Hinweis auf

Sehen – Denken – Handeln.

In der Hoffnung auf eine unfallfreie Zeit
verbleibe ich mit kameradschaftlichen
Grüßen

Oswald Weigelt
GemSiBe SG Hemmoor

Bei Interesse an einer digitalen Druck-
vorlage dieses Aufklebers wenden Sie
sich bitte an den Gemeinde-Sicherheits-
beauftragten der Samtgemeinde Hem-
moor, Herrn Weigelt, unter folgender
E-Mail-Adresse:

GSiBe.Hemmoor@gmx.de➜

Sehen – Denken – Handeln
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Hierzu Thomas Wittschurky, Leiter der
Leistungsabteilung der FUK Niedersach-
sen: „Im Vordergrund der Veranstaltun-
gen unserer Altersabteilungen stehen
sicherlich Aktivitäten, die im weitesten
Sinne etwas mit Kameradschaftspflege
zu tun haben. Bei der Teilnahme an der-
artigen Veranstaltungen genießen die Al-
terskameraden gesetzlichen Unfallversi-
cherungsschutz. 

Allerdings ist es wichtig für den Nachweis
einer versicherten Tätigkeit, dass für die
Altersabteilung ein Dienstplan aufgestellt
ist, den der feuerwehrdienstlich Verant-
wortliche genehmigt hat und der vom Trä-
ger des Brandschutzes autorisiert ist.“

Versicherungsrechtlich unbedenklich
ist es, so der Experte der FUK Nieder-
sachsen weiter, wenn Alterskameradin-
nen und -kameraden sich an anderen
Aktivitäten beteiligen, beispielsweise
an Fahrzeugüberführungen, an Ver-
sammlungen und Festumzügen oder
an Arbeiten am und im Gerätehaus.

Alles Wissenswerte über den
Versicherungsschutz in den Al-
tersabteilungen der Freiwilligen
Feuerwehren haben wir in dem
Info-Blatt „Altersabteilungen der
Feuerwehr“ zusammengefasst.

Alterskameraden und 
-kameradinnen

N A C H G E F R A G T

Thomas Wittschurky,
Leiter der Leistungs-

abteilung der FUK 
Niedersachsen

Zu den häufigsten Anfragen, die
die Feuerwehr-Unfallkasse Nieder-

sachsen erreichen, gehören die
Fragen nach dem Versicherungs-
schutz für Angehörige der Alters-

abteilungen der Freiwilligen Feuer-
wehren. Nach den Bestimmungen

des Niedersächsischen Brand-
schutzgesetzes ist es eindeutig:

nach Vollendung des 62. Lebens-
jahres dürfen aktive Feuerwehr-

dienste nicht mehr geleistet wer-
den. Wann aber stehen die Alters-

kameraden und -kameradinnen
unter dem Schutz der gesetz-

lichen Unfallversicherung? 
➜  wittschurky@fuk.de 

Versicherungsschutz für

Unter anderem im Zusammenhang mit
dem Auftreten von Tierseuchen in Nieder-
sachsen kommen immer häufiger Feuer-
wehrangehörige zum Einsatz – sei es bei
der Beseitigung von Tierkadavern, sei es
bei der Unterstützung der Tierärzte bei
veterinärmedizinischen Zwangsmaßnah-
men. Die staatlichen Gesundheitsbehör-
den und auch die Feuerwehr-Unfallkasse
Niedersachsen empfehlen in diesen Fäl-
len, sich nach Abstimmung mit dem Trä-
ger des Brandschutzes gegen übertrag-
bare Infektionskrankheiten impfen zu las-
sen. Fragen Sie bitte Ihren Hausarzt/
Feuerwehrarzt, in welchen besonderen
Fällen dies möglich und sinnvoll ist.

Wie sieht es in diesen Fällen mit dem
Versicherungsschutz aus? Klare Antwor-
ten: Die Notwendigkeit, sich gegen über-
tragbare Infektionskrankheiten impfen zu
lassen, hängt mit dem Feuerwehrdienst
zusammen. Deshalb ist das Impfen eine

versicherte Tätigkeit, die grundsätzlich
den Versicherungsschutz durch die Feu-
erwehr-Unfallkasse Niedersachsen be-
gründet. Versichert sind die notwendigen
unmittelbaren Wege zur Impfung und die
Impfung selbst. Entwickeln sich im Ein-
zellfall Folgeschäden aus der Impfung
(Nebenwirkungen), werden diese eben-
falls durch die FUK Niedersachsen ent-
schädigt. Die Kosten der Impfung selbst
können allerdings nicht von unserer
Kasse übernommen werden; hierfür ist,
weil es sich um eine vorbeugende Maß-
nahme zur Verhütung von Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten handelt, der Trä-
ger des Brandschutzes zuständig.

Die Aussagen zum Versicherungsschutz
gelten generell für alle Schutzimpfungen,
die im Zusammenhang mit der Dienst-
ausübung notwendig sind. Die Teilnahme
an Schutzimpfungen, die allgemein emp-
fohlen sind, wie z. B. die jährliche Grippe-

schutzimpfung, ist kei-
ne versicherte Tätig-
keit, auch wenn es im
Interesse des Trägers
des Brandschutzes
und der Feuerwehr
selbst liegt, wenn
möglichst viele Feuer-
wehrkameradinnen
und – kameraden sich
solchen vorbeugen-
den Gesundheitsmaß-
nahmen unterziehen. 

Fragen Sie bitte in
Zweifelsfällen bei Ihrer
Feuerwehr-Unfallkasse nach. Auch unser
ärztlicher Mitarbeiter steht Ihnen gerne
mit Auskünften zur Verfügung. Bitte lesen
Sie auch unser Info-Blatt Hepatitis B, das
Sie unter ➜ www.fuk.de herunterladen
können oder das Sie auf Anforderung
von uns erhalten.

Versicherungsschutz beim Impfen
Aus aktuellem Anlass:
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Alkohol bei der Feuerwehr 

Der amerikanische Schriftsteller Jack London hat ein Buch über die zerstörerischen Wirkun-

gen des Alkohols geschrieben und es „König Alkohol“ genannt. Vielleicht halten Sie diese die

Macht der Droge Alkohol abbildende Formulierung für übertrieben, aber auch in Deutschland

sterben jährlich ca. 40.000 Menschen an den Folgen überhöhten Alkoholkonsums – fast

sechs mal mehr als im Straßenverkehr.

ie Deutsche Hauptstelle gegen die
Suchtgefahren geht davon aus,

dass es in Deutschland 2,5 Millionen al-
koholkranke Menschen gibt; die DAK
schätzt, dass etwa zehn Prozent der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer Alko-
hol in gesundheitsgefährdender Menge
konsumieren.

Niemandem soll mit diesen Anmerkun-
gen das Bier nach dem Dienst oder das
Glas Sekt auf dem Empfang verleidet
werden. Noch weniger soll unüberlegt
das alte Vorurteil weitergetragen werden,
nach dem in der Feuerwehr mehr Alkohol
getrunken werde, als in anderen großen
gesellschaftlichen Organisationen.

Wohl jedes Mitglied unserer Feuerweh-
ren kennt die mit leiser Ironie fallengelas-
sene Bemerkung, die Feuerwehr könne
gut „löschen“. Dass es nicht um Brand-
bekämpfung geht, ist dem Insider sofort
klar.

Es geht uns vielmehr um die grundsätzli-
che Sensibilisierung für ein gesamtge-
sellschaftliches Problem, an dem die Feu-
erwehr teil hat. Diese Aussage beweisen
verschiedene, uns gemeldete Unfälle der
vergangenen Jahre im Bereich der Frei-
willigen Feuerwehr unter Alkoholeinfluss,
zum Teil mit schweren Verletzungen. Sie
ist deshalb in die Präventionsbemühun-
gen mit einzubeziehen. Betroffen von die-
sen Unfällen sind ganz sicher nicht im-
mer nur Alkoholabhängige. Aber: Alkohol
hat im Feuerwehrdienst nichts verloren,
und die Umsetzung dieser Maxime ist
auch eine Führungsaufgabe.

In diesem Zusammenhang ist auch wahr-
zunehmen, dass häufig dem Ansehen der
Feuerwehr als ganzer geschadet wird,
und es bedarf einer Vielzahl von anderen
positiv gewerteter Aktivitäten z. B. auf
den Sektoren des Einsatzdienstes oder
der Jugendarbeit, um den entstandenen
Imageschaden wieder gut zu machen.

Eine offene Frage ist auch die nach unse-
rer Haltung und Kompetenz im Umgang
mit alkoholgefährdeten oder -kranken
Kameradinnen und Kameraden. Kame-
radschaft heißt nicht einfach wegzuse-
hen, wenn andere aus der eigenen Ein-
heit offensichtlich mit dem Alkohol nicht
umgehen können. Führungskräfte haben
hier eine besondere Verantwortung im
Rahmen ihrer Fürsorgepflicht, aber auch
jeder für sich kann etwas tun, je nach Le-
benserfahrung und beruflicher Kompe-
tenz. Wer einen offensichtlich alko-
holgefährdeten Kameraden unter vier
Augen vertraulich anspricht, wer der
zuständigen Führungskraft bei der Erfolg-
losigkeit solcher Bemühungen einen ent-
sprechenden vertraulichen Hinweis gibt,
wer sich – sei es als Helfer oder Betrof-
fener – an die örtlichen Seelsorger oder
Beratungsstellen um Hilfe wendet, geht
den richtigen Weg. Alkoholkranke, die
eine erfolgreiche Therapie hinter sich
haben, berichten, sie hätten geradezu
darauf gewartet, auf ihr offensichtliches
Suchtproblem angesprochen zu werden
und sich enttäuscht gewundert, wie
wenig ihre persönliche (Not-)Lage offen-
bar andere interessiert habe. Natürlich
kann dieser Versuch einer niederschwel-
ligen Kontaktaufnahme scheitern. Aber
den Versuch sind wir einander mensch-
lich schuldig. Wer will es vor sich selbst
und anderen rechtfertigen müssen, vom
Alkoholproblem eines Kameraden ge-
wusst zu haben, untätig geblieben zu
sein und sich mitschuldig gemacht zu
haben an einem durch einen Rausch
ausgelösten schweren Unfall im Übungs-
oder Einsatzdienst?

Niemand aus den Reihen der Feuerwehr
kann für einen alkoholkranken Kamera-
den die Rolle des Therapeuten überneh-
men. Aber wir dürfen den Betroffenen
nicht alleine und sich selbst überlassen.
Es ist menschlich geboten, ihm den mög-
lichen Weg aus seiner Suchterkrankung
heraus zu zeigen und ihn dabei gemein-
sam mit anderen zu begleiten.

Vorurtei l  oder  unterschätzte Gefahr?

D
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■ Auch andere Institutionen stellen gegen-
wärtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen
entsprechende Materialien zur Verfügung,
z. B:
• die örtlichen Krankenkassen
• die Deutsche Hauptstelle gegen die Sucht-

gefahren e. V. (DHS) in Hamm (Postfach 
13 69, 59003 Hamm, Tel. 02381/90 15-0)

• die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) in Köln (Postfach 
91 01 52, 51071 Köln, Tel. 0221/89 20 31)

• die Niedersächsische Landesstelle gegen 
die Suchtgefahren e. V (Podbielskistr. 162,
30177 Hannover, Tel. 0511/ 2 62 66-0)

■ Wir sind jederzeit für Sie ansprechbar; un-
seren Referenten für Soziale Rehabilitation,
Herrn Waterstraat, erreichen Sie unter 
0511/9 89-54 36 oder per E-Mail unter 
waterstraat@fuk.de.

Wir bieten Ihnen zum Themenfeld Um-
gang mit Alkohol Materialien zu Ihrer
eigenen Information und für die Verwen-
dung in der Aus- und Fortbildung an. 

■ Die INFO-Blätter
• Wirkungen von Alkohol
• Anzeichen von Alkoholmissbrauch
• Alkoholgefährdung: Vorbereitung einer 

Erstberatung
• Alkoholgefährdung: Beratungsgespräch

sind als Hilfen für die Praxis in den Feuer-
wehren konzipiert.

H I N W E I S E
■ Körperlich

• Gelegentlicher Missbrauch:
Artikulationsprobleme („Lallen“),
Gleichgewichtsstörungen, verminder-
tes Reaktionsvermögen, nachlassen-
de Aufmerksamkeit, eingeschränktes
Sehvermögen („Tunnelblick“), herab-
gesetzte Hell-Dunkel-Anpassung,
Übelkeit

• Chronischer Missbrauch:
Herz- und Kreislauferkrankungen,
Magenschleimhautentzündung bzw.
-geschwür, Leberschädigung,
Nervenerkrankungen, Entzugser-
scheinungen wie Zittern oder Schwit-
zen, Stoffwechselstörungen, Schädi-
gung von Gehirnzellen, Schwächung
des Immunsystems

■ Geistig-seelisch

• Gelegentlicher Missbrauch:
Fehleinschätzung der eigenen und
fremder Personen, übersteigerte 
oder stark reduzierte Aktivität,
Aggressivität, Weinerlichkeit, Schuld 
und Schamgefühle beim „Kater“ 
hinterher, Einschränkung oder Verlust 
des Risikobewusstseins

• Chronischer Missbrauch: 
Übererregbarkeit, sehr uneinheitliches
Leistungsbild, Meidung des Themas
„Alkohol“, starke, von außen unerklär-
liche Stimmungsschwankungen,
Kontrollverlust über das Trinken,
Verlust des Risikobewusstseins 

■ Sozial

• Gelegentlicher Missbrauch:
Regelverstöße, Spannungen, offener
Streit bis zu Gewaltanwendung,
punktuelle Unzuverlässigkeiten

• Chronischer Missbrauch:
private und berufliche Unberechen-
barkeit, Verlust der Selbstdisziplin bis
zur Verwahrlosung, Verantwortungs-
losigkeit gegenüber Kindern oder
Kameraden und Kollegen, Verschär-
fung bestehender Krisen, beginnende
Isolierung

Diese Informationen können z. B. in einer
Unterrichtseinheit über Suchtgefahren
vermittelt werden. Dabei sollten alle Be-
teiligten sich anhand konkreter Einsatz-
beispiele die durch Alkoholmissbrauch
ausgelösten Gesundheitsrisiken deutlich
machen. Feuerwehrdienst und Alkohol
sind eine lebensgefährliche Kombina-
tion.

Durch Alkohol bewirkte Verhal-
tensänderungen hängen u. a. von

Trinkmenge, Schnelligkeit des Konsums,
Gesundheitszustand, Lebensalter, einge-
nommenen Medikamenten und körperli-
cher und seelischer Gesamtverfassung
ab. Der Dienst in der Feuerwehr erfordert
körperliche, seelische und geistige Fit-
ness. Eine sich selbst, den von einer Not-
lage Betroffenen und den Kameraden
gegenüber verantwortungsvolle Aus-
übung dieses Dienstes ist daher mit dem
Missbrauch von Alkohol unvereinbar.
Im Folgenden stellen wir die Auswirkun-
gen gelegentlichen und chronischen Al-
koholmissbrauchs dar.

Wirkungen von
Alkohol

Es gibt deutliche Hinweise auf Al-
koholmissbrauch wie z. B. unklare

Aussprache, unsicheren Gang oder Fah-
rigkeit. Allerdings können diese Symp-
tome auch auf einen überstandenen
Schlaganfall, die Parkinsonsche Krank-
heit oder frühere Verletzungen hindeuten.
Psychische Erkrankungen und bestimm-
te Medikamente können, zumindest zeit-
weise, ebenfalls die Gesamtverfassung
von Menschen verändern. Die Beurtei-
lung potenzieller Alkoholproblematik setzt
daher genaue Kenntnis des Betroffenen
und seiner Lebensumstände voraus. Das
INFO-Blatt „Wirkungen von Alkohol“ soll-
te ergänzend gelesen werden.

■ Anzeichen für Alkoholmissbrauch:

• Kontrollverlust über das Trinken: nach
einer geringen Menge alkoholischer
Getränke entsteht ein nicht be-
herrschbarer Zwang weiterzutrinken.

• Steigerung der Alkoholtoleranz und
deshalb der Trinkmenge sowie der
Alkoholkonzentration in den Geträn-
ken (Übergang zu schnellem Wir-
kungstrinken und „harten“ Drinks).

• Unfähigkeit zur Abstinenz, bewusste
Herbeiführung von Trinkgelegenheiten
im Alltag.

• Alkoholkonsum zu unpassenden und
unerlaubten Gelegenheiten (morgens,
während des normalen Arbeitsprozes-
ses, vor Autofahrten, vor Situationen
besonderer Anforderung wie einem
Vortrag oder einer Leitungsaufgabe).

• Unregelmäßigkeiten in der Berufsaus-
übung, Leistungsschwankungen bzw.
-abfall.

• Dämpfung körperlicher und seelischer
Unruhe (Entzugserscheinungen?) re-
gelmäßig durch Alkohol.

• Verheimlichung des Trinkens, Leug-
nung der damit verbundenen Proble-
matik.

• Fortsetzung des Alkoholkonsums trotz
beginnender sozialer, körperlicher und
seelischer Schädigung und Verwahr-
losung.

• Ständige gedankliche Präsenz des
Themas Alkohol, Überdeckung ande-
rer Interessen.

• Inkaufnahme eigener und fremder
Gefährdung durch Alkoholkonsum.

Anzeichen für
Alkoholmissbrauch
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– ggf. – durch Fachleute wie Seel-
sorger oder Lebens- und Suchtberater
einlässt und zu wirklicher Verhaltens-
änderung bereit ist

• Diese Ansprechpartner für den Betrof-
fenen (und für seine Kameraden und
Angehörigen) aus den Bereichen der
Lebens- und Suchtberatung, der
Selbsthilfegruppen, der Sozialmedizin
oder Seelsorge benennen und ggf.
Herstellung des Erstkontaktes anbieten

• Schuldzuweisungen und Eskalation
mit Austausch von Unsachlichkeiten
vermeiden, bei einem möglichen Ge-
sprächsabbruch zeitnah den nächsten
Kontakt herstellen und dieses Ge-
spräch in Gegenwart einer weiteren
Vertrauensperson, z. B. eines Seelsor-
gers oder Vertreters des Trägers der
Feuerwehr führen

• Am Gesprächsende die wichtigsten
Punkte zusammenfassen, nochmals
die getroffenen Vereinbarungen und
ggf. Konsequenzen benennen und
einen Folgekontakt verbindlich verein-
baren

Wir empfehlen, vor dieser Bera-
tung die anderen das Thema Alko-

hol behandelnden INFO-Blätter („Wirkun-
gen von Alkohol“, „Anzeichen für Alko-
holmissbrauch“, „Vorbereitung einer Erst-
beratung“) zu lesen, deren Informationen
hier vorausgesetzt werden. Diese erste
Beratung sollte ein „Vier-Augen“-Ge-
spräch sein.

• Als Vorgesetzter sich auf dieses Ge-
spräch gut vorbereiten und darauf
konzentrieren; ggf. sich vorher zurück-
ziehen, um sich gedanklich und emo-
tional einzustimmen; die gegenwärtige
eigene Verfassung einschätzen und
kontrollieren

• Nach freundlicher, ruhiger Eröffnung
und Zusicherung der Vertraulichkeit
die bestehenden Probleme direkt be-
nennen; keine „Prangersituation“ her-
stellen, aber die aufgetretenen und
schriftlich belegbaren Probleme klar
analysieren – und eine verantwortungs-
volle Veränderung des Verhaltens als
Ziel definieren

• Den Betroffenen direkt ansprechen
(„Du“ oder „Sie“); ebenfalls klar von
sich selbst reden („Ich mache mir Sor-
gen ...“)

• Dem Betroffenen Gelegenheit zur aus-
führlichen Darlegung des Problems
aus seiner Sicht geben und, wenn
möglich, gemeinsam konkrete Lö-
sungswege suchen und vereinbaren

• Die eigene Rolle als Führungskraft, das
heißt, das gebotene ausgeglichene
Verhältnis von Nähe und Distanz nicht
verlassen; der Vorgesetzte ist nicht
„Retter“, „Beschützer“, „Kumpel“ oder
Therapeut des Betroffenen, sondern
die Person, die im Rahmen ihrer
Fürsorgepflicht für den Betroffenen
und die Feuerwehr diesem anbietet,
ihm bei der Bewältigung seiner offen-
bar gewordenen Probleme zu helfen –
also ihn konsequent bei der erforder-
lichen persönlichen Neuorientierung
begleitet

• Verdeutlichen, dass dem Betroffenen
in enger Abstimmung mit ihm selbst
geholfen werden kann und wird –
wenn er sich auf dieses Angebot der
Begleitung durch die Kameraden und

Alkoholgefährdung:
Beratungsgespräch

Ein Beratungsgespräch mit alko-
holgefährdeten Kameraden/Kame-

radinnen ist eine der unangenehmsten
Pflichten von Führungskräften. Je eher
aber dieses Gespräch stattfindet, desto
größer sind die Chancen einer rechtzeiti-
gen, nachhaltigen Verhaltensänderung.
Eine genaue organisatorische und in-
haltliche Vorbereitung ist Basis eines
effektiven Verlaufs. Trotzdem besteht das
Risiko des Scheiterns der ersten Bera-
tung. Dann müssen weitere Gespräche
folgen, ggf. unter Hinzuziehung von Seel-
sorgern oder Mitarbeitern des Trägers
der Feuerwehr.

■ Organisatorische Vorbereitung:

Ca. 2 Stunden zeitlichen Spielraums soll-
ten zur sachgerechten Besprechung
deutlich werdender Probleme vorhanden
sein. Störungsfreiheit (abgeschlossener
Raum, Handy oder FMEs sind ausge-
schaltet) ist sicherzustellen, absolute Ver-

Alkoholgefährdung:
Vorbereitung einer
Erstberatung

traulichkeit dieses ersten Gespräches ist
zuzusagen.

Die Festlegung konkreter Gesprächsin-
halte im Vorfeld verhindert, bei diesem
belastenden Thema in Allgemeinheiten
(„In unserer Gesellschaft wird zu viel ge-
trunken“) oder unkontrollierte Vorwürfe
(„Sie sind ja völlig willensschwach!“) zu
geraten. Die Führungskraft muss sich zu-
dem im Vorfeld Grundlagenkenntnisse
über Alkoholerkrankung und Hilfsmöglich-
keiten vor Ort aneignen (siehe z. B. INFO-
Blätter „Anzeichen für Alkoholmiss-
brauch“, „Wirkungen von Alkohol“). Auf-
gabe von Vorgesetzten ist dennoch nie-
mals die Therapie, sondern ggf. deren
Vermittlung.

■ Mögliche Gesprächsinhalte:

Die kameradschaftliche und konsequen-
te Besprechung belegbarer dienstlicher
Pflichtverletzungen, die schriftlich doku-
mentiert vorliegen sollten (z. B. zuneh-
mende Abwesenheit vom Übungs- und
Einsatzdienst, Störung der Kamerad-
schaft, Handlungsfehler) und den daraus
resultierenden Problemen (z. B. auf dem
Sektor Unfallverhütung); dabei wird keine
Diagnose („offenbar haben Sie ein Alko-
holproblem“) gestellt, die dem medizi-
nisch-psychologischen Fachmann über-
lassen bleibt, sondern aufgetretene
Schwierigkeiten werden offen angespro-
chen; Gefühle und Einstellungen des Vor-
gesetzten in dieser Situation wie z. B.
Verunsicherung, Ärger, Hilfsbereitschaft
sollten klar ausgesprochen werden; so-
ziale Hilfsmöglichkeiten wie Lebens- und
Suchtberatungsstellen, Selbsthilfegrup-
pen, medizinisch-psychologische Beglei-
tung, Seelsorge können erläutert und ver-
mittelt werden; kameradschaftliche Be-
gleitung bei dem Versuch, ggf. das un-
kontrollierte Trinken aufzugeben, sollte
selbstverständlich sein; bei bestehender
Uneinsichtigkeit des Betroffenen und der
Nichteinhaltung von Absprachen ist aller-
dings im ersten oder in weiteren Gesprä-
chen die klare Formulierung abgestufter
disziplinarischer Konsequenzen (z. B. Her-
ausnahme aus dem Einsatzdienst, Be-
urlaubung von bestimmten Funktionen bis
hin zum Ausschluss aus der Feuerwehr)
angezeigt; ein Folgegespräch über positi-
ve oder negative Entwicklungen ist ver-
bindlich zu terminieren; die Führungskraft
sollte einen schriftlichen vertraulichen Ver-
merk über das Gespräch erstellen und
dem Betroffenen zur Kenntnis geben.
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Nach den Bestimmungen des
Niedersächsischen Brandschutz-

gesetzes kann der Freiwilligen Feuerwehr
eine Altersabteilung für ehemals aktive
Feuerwehrkameradinnen und -kamera-
den angegliedert werden. Die Angehöri-
gen der Altersabteilungen üben keine
aktiven Dienste mehr aus.

Bei den Angehörigen der Altersabteilun-
gen der einzelnen Wehren stehen Akti-
vitäten zur Erhaltung und Förderung der
Kameradschaft als feuerwehrdienstliche
Tätigkeiten im Vordergrund. Die Teilnah-
me an diesen Veranstaltungen ist unfall-
versicherungsrechtlich geschützt. Ent-
scheidend ist: Für die Altersabteilung ist
ein Dienstplan aufgestellt, den der feuer-
wehrdienstlich Verantwortliche geneh-
migt hat und der von der Autorität des
Trägers des Brandschutzes, also der

jeweiligen Kommune, getragen wird.
Ist das der Fall, kommt es auf die Art
der kameradschaftlichen Veranstaltung
grundsätzlich nicht an.

Versicherungsrechtlich unbedenklich ist
es, wenn Alterskameradinnen und -ka-
meraden sich an anderen Aktivitäten, wie
beispielsweise Fahrzeugüberführungen,
Teilnahme an Versammlungen und Fest-
umzügen oder Arbeiten am und im
Gerätehaus beteiligen. Hier wird in der
Regel von einer versicherten Tätigkeit
auszugehen sein.

Versichert sind auch die unmittelbaren
Wege, die mit den Aktivitäten der Alters-
abteilungen zusammenhängen.

Die Verrichtung von aktiven Diensten ist
nach der eindeutigen Regelung des Nie-
dersächsischen Brandschutzgesetzes
für Alterskameradinnen und -kameraden
unzulässig. Hierfür gibt es gute Gründe:
Die Kameradinnen und Kameraden, die
das 62. Lebensjahr vollendet haben, sol-
len vor den möglichen körperlichen und
psychischen Belastungen des aktiven

Dienstes geschützt werden. Wird auf
Veranlassung von Führungskräften der
Feuerwehr ein Angehöriger einer Alters-
abteilung gleichwohl zu aktiven Dienst-
leistungen herangezogen, besteht Ver-
sicherungsschutz durch die Feuerwehr-
Unfallkasse Niedersachsen. Wir weisen
aber darauf hin, dass unter bestimmten
Voraussetzungen nach einem Unfall die
Möglichkeit eines Schadensersatzan-
spruchs (Regress) gegen den feuerwehr-
dienstlich Verantwortlichen oder den Trä-
ger der Feuerwehr gegeben sein kann.
Das ist dann der Fall, wenn der Unfall des
Alterskameraden vorsätzlich oder grob
fahrlässig herbeigeführt wurde. Dies
kann dann in Betracht kommen, wenn
die ausgeübte aktive Diensthandlung in
einem krassen Missverhältnis zur körper-
lichen Verfassung des Alterskameraden
steht und insoweit eine wahrscheinliche
Verletzung in Kauf genommen wird. Dies
muss im konkreten Einzelfall beurteilt
werden. Es ist und bleibt eine aus-
schließlich feuerwehrdienstliche Ent-
scheidung, Angehörige der Altersabtei-
lungen im Ausnahmefall zum aktiven
Dienst heranzuziehen.

VERSICHERUNGSSCHUTZ

Altersabteilungen
der Feuerwehr

Psychische Erste Hilfe für Kinder in
Notsituationen erfordert Grund-

kenntnisse kindlichen Verhaltens unter
extremen Bedingungen und besonderes
Einfühlungsvermögen. Diese Übersicht
stellt Belastungsfaktoren und möglichst
angemessenes Helferverhalten dar. Auch
eine eingeschränkte Betreuung im Rah-
men des an der jeweiligen Einsatzstelle
Möglichen ist bereits eine wirksame Hilfe.

In den FUK-News 1/2003, S. 17 finden
Sie weitere ergänzende Hinweise zur Be-
treuung von Unfallbeteiligten.

Notfallbetreuung
von Kindern

Belastungsfaktoren Helferverhalten

Schmerz

Wahrnehmung/
Miterleben des Notfalls

Angst und Unsicherheit

Regelrechte Sprach-
losigkeit des Kindes

Überforderung,
Handlungsunfähigkeit

Schuldgefühle

Zunehmende Aufregung

Panik, Entsetzen

Behutsame, schmerzlindernde Lagerung nach Erste-Hilfe-
Regeln; Medikamentengabe nur durch Rettungs-
dienstpersonal

Abschirmung vom Geschehen, von Gaffern und Medien;
Erstversorgung, möglichst Abdeckung von Verletzungen;
Kommunikation auf einer Ebene – sprachlich und räumlich
– mit dem Kind

Kontinuierliche Anwesenheit von Bezugspersonen
(Angehörige, Helfer); Gemeinschaft mit anderen Kindern;
Sicherstellung physiologischer Bedürfnisse (Schutz,
Nahrung, Kleidung u. a.); vorsichtige Ablenkungsversuche
z. B. durch Kuscheltiere

Formulierungshilfen geben, behutsame nicht-sprachliche
Kommunikation, z. B. über kontrollierte Mimik und Gestik

Vor allem: Kind ernst nehmen; Übertragung einfacher Auf-
gaben; Vorschläge des Kindes möglichst berücksichtigen;
Gruppen von Kindern bilden

Realistische Erklärungen vermitteln

Ruhig und besonnen agieren, Hektik vermeiden

Dosierten Körperkontakt einsetzen, feste Bezugsperson 
als Begleitung
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■  Wann bekommen Sie Verletz-
tengeld?

Verletztengeld bekommen Sie, wenn und
solange Sie arbeitsunfähig sind. Die Ar-
beitsunfähigkeit muss von Ihrem Arzt, 
Ihrer Ärztin bescheinigt sein. Bevor Ver-
letztengeld gezahlt wird, muss der Ar-

beitgeber das Entgelt fortzahlen – für die
Dauer von sechs Wochen.

■ Wie wird Verletztengeld gezahlt?

Sie bekommen Verletztengeld für Kalen-
dertage. Es wird in der Regel in Höhe des
letzten Nettoverdienstes gezahlt.
• Ein Kalendermonat ergibt maximal 30

Tage.

• Ihre Krankenkasse zahlt das Verletz-
tengeld im Auftrag der Feuerwehr-Un-
fallkasse Niedersachsen.

• Sie benötigen einen „Auszahlschein
für Verletztengeld“. Diesen Auszahl-
schein bekommen Sie von Ihrer Kran-
kenkasse.

■ Beiträge zur Sozialversicherung

Falls Beitragspflicht besteht, werden die
Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen- und
Pflegeversicherung vom Verletztengeld
abgezogen. Diese Beitragsanteile erstat-

tet die FUK Ihnen später als Mehrleis-
tung!

■ Information für Ihren Arbeitgeber

Sie müssen Ihren Arbeitgeber über die
Arbeitsunfähigkeit unverzüglich informie-
ren.

■ Was Sie sonst noch wissen sollten

Solange Sie krankgeschrieben sind, dür-
fen Sie nicht arbeiten. Verreisen Sie wäh-
rend einer Arbeitsunfähigkeit? Be-
sprechen Sie das mit Ihrem Arzt und mit
uns. Arzttermine, ärztliche Anordnungen
– bitte halten Sie alles ein, was dazu
beiträgt, wieder gesund zu werden.

■ Beratung und Hilfe

Fragen? Persönliche Anliegen? Gerne
helfen wir Ihnen mit Rat und Tat – ein An-
ruf genügt (Hotline 0511/9 89-55 57).

LEISTUNGSRECHT

Verletztengeld bei
Arbeitsunfähigkeit

Die Feuerwehr-Unfallkasse betreibt mit
Einstellung ihrer juristischen Mitarbei-
terin seit geraumer Zeit ein be-
schleunigtes und intensiviertes Prüf-
verfahren zur Einleitung des Regres-
ses.

Im Zuge der Ermittlungen wurden zum
Teil auch vermehrt Brandberichte an-
gefordert. Es geht hier nicht, wie teil-
weise vermutet, um eine Überprüfung
des Ablaufs des Einsatzgeschehens
unter präventionstechnischen Ge-
sichtspunkten, sondern um Prüfung
der Frage des Regresses.

Immer dann, wenn ein Feuerwehrmit-
glied verletzt wurde und die FUK Leis-
tungen erbringt, stellt sich die Frage,
ob eventuell ein schädigendes Ereignis
dahinter steht, das die Möglichkeit ein-
räumt, von einem Dritten Kosten zu-
rückzufordern. 

Beispielsweise könnte dies der Fall
sein, wenn bei einem Scheunenbrand
von Brandstiftung auszugehen ist.
Vom Brandstifter könnten die Kosten
für die von der Feuerwehr-Unfallkasse
an verletzte Feuerwehrleute erbrachten
Leistungen zurückgefordert werden. 

Anforderung von Brandberichten

Z U M  S C H L U S S :

Aber auch Haftpflichtversicherungen
bei Wohnungsbränden, Kfz-Versiche-
rungen bei technischen Hilfeleistun-
gen oder auch beispielsweise Unfälle
im Zusammenhang mit Bahnereig-
nissen (Bad Münder, Eschede) erfor-
dern eine genaue Überprüfung.

Wir werden unsere diesbezüglichen
Anfragen künftig präzisieren und auf
den Grund der Anfrage hinweisen um
Irritationen zu vermeiden.

Sollten Sie diesbezüglich Fra-
gen haben, rufen Sie einfach an:
0511/98 95-451 (Frau Kessler)

Wir bitten gleichzeitig aber auch um
Ihr Verständnis für unsere Anfragen, –
die teilweise für Sie zusätzlichen Auf-
wand bedeuten – denn Regressein-
nahmen senken den Beitrag der FUK!
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Die niedersächsischen Feuer-

wehren und die öffentlich-

rechtlichen Versicherer ver-

bindet eine enge Partnerschaft.

Wenn’s um Schadenverhütung

geht, reicht uns kaum einer 

das Wasser. Die Feuerwehr

löscht Brände, rettet Leben 

und setzt sich für den Schutz

aller Bürger ein. 

Wir unterstützen diese 

verantwortungsvolle Arbeit.

Ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  
V e r s i c h e r e r  

i n  N i e d e r s a c h s e n

Anzeige
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Thema: Schutzausrüstung

Name/Vorname:

Ihre Fax-Bestellung: (0511) 98 95-433
oder schriftlich an: Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen, Postfach 280, 30002 Hanoover

INFO-Blatt „Persönliche Schutzausrüstungen“ (06/00)

INFO-Blatt „Feuerwehrschutzhandschuhe“ (01/00)

INFO-Blatt „Feuerwehrsicherheitsschuhe“ (01/00)

INFO-Blatt „Feuerwehrhelme“ (08/02) 

INFO-Blatt „Schutzausrüstung gegen Absturz“ (03/99)

INFO-Blatt „Schutzausrüstung zum Halten“ (02/01)

INFO-Blatt „Rettungswesten“ (07/02) 

Thema: Übung und Einsatz

INFO-Blatt „Brandübungscontainer“ (12/01)

INFO-Blatt „Tragen von Schmuckstücken“ (11/00)

INFO-Blatt „Medienpakete“ (05/03)

INFO-Blatt „Arbeiten mit Motorsägen“ (11/99)

INFO-Blatt „Ruhezeiten nach Einsätzen“ (08/99)

INFO-Blatt „Seminar-, Schulungsunterlagen“ (08/03)

INFO-Blatt „Bahnerden“ (06/01)

INFO-Blatt „Nebelmaschinen“ (04/02)

INFO-Blatt „Hohlstrahlrohre“ (06/02)

INFO-Blatt „Werdende Mütter“ (03/01)

Thema: Feuerwehrhaus

INFO-Blatt „Absturzsicherung von Toren“ (11/00)
INFO-Blatt „Erste-Hilfe-Material im Feuerwehrhaus (05/00)
INFO-Blatt „Dieselmotoremissionen“ (03/99)
INFO-Blatt „Neu- und Umbau von Feuerwehrhäusern“ (02/98)
INFO-Blatt „Arbeitsgruben“ (06/02) 

Thema: Jugendfeuerwehr

INFO-Blatt „Jugendfeuerwehrhelme“ (02/98)
INFO-Blatt „Jugendfeuerwehr – Schuhwerk“ (02/98)
INFO-Blatt „Jugendfeuerwehr – praktische Ausbildung“ (08/01)
INFO-Blatt „Jugendfeuerwehrschutzhandschuhe“ (08/01)

Thema: Tauchen

INFO-Blatt „Feuerwehrtaucher" (09/01) 
INFO-Blatt „G31 – Vorsorgeuntersuchung“ (11/00)
INFO-Blatt „G31 – Untersuchung" (08/01)

Thema: Infektionsschutz

INFO-Blatt „Krankheitsüberträger Zecke“ (02/01)
INFO-Blatt „Hepatitis B“ (01/02)

Thema: Atemschutzgeräteträger

INFO-Blatt „Ermächtigte Ärzte“ (11/02)

INFO-Blatt „G26 – Vorsorgeuntersuchung“ (11/00)

INFO-Blatt „G26 – Untersuchung“ (08/01)

INFO-Blatt „Atemschutzgeräteträger mit Bart“ (02/98)

INFO-Blatt „Atemschutzgeräteträger mit Brille“ (02/98)

INFO-Blatt „Atemluft-Flaschenventile“ (11/02)

Thema: Fahrzeuge

INFO-Blatt „Feuerwehrhelme in Fahrzeugen“ (05/00)

INFO-Blatt „Sanitäts-, Verbandkasten“ (01/00)

INFO-Blatt „Verbandkasten K – Inhalt nach DIN 14142“ (01/00)

INFO-Blatt „Reifen von Feuerwehrfahrzeugen“ (12/99)

INFO-Blatt „Heckblaulicht und Straßenräumer“ (11/99)

INFO-Blatt „Kfz-Verbandkästen“ (08/99)

INFO-Blatt „Anschnallpflicht in Fahrzeugen“ (03/01)

INFO-Blatt „Telefon und Funk im Straßenverkehr“ (04/01)

INFO-Blatt „Quetschstelle am TS-Schlitten“ (09/01)

INFO-Blatt „Quetschstelle an der B-Säule“ (09/01)

INFO-Blatt „Gefährliche Güter auf Einsatzfahrzeugen“ (10/01)

INFO-Blatt „230 V-Einspeisungen bei Einsätzen“ (06/01)

INFO-Blatt „Sonderrechte im Privatfahrzeug“ (02/03)

Thema: Leistungsrecht

INFO-Blatt „Rente an Versicherte“ (04/03)

INFO-Blatt „Mehrleistungssystem“ (04/03) 

INFO-Blatt „Verletztengeld“ (07/03) neu

Thema: Versicherungsschutz

INFO-Blatt „Führen eines Dienstbuches“ (09/98)

INFO-Blatt „Unfallmeldung“ (07/02)

INFO-Blatt „Kindergruppen“ (08/00)

INFO-Blatt „Schnupperdienst“ (08/00)

INFO-Blatt „Bau von Feuerwehrhäusern“ (02/00)

INFO-Blatt „Sport in der Feuerwehr“ (12/99)

INFO-Blatt „Feuerwehrdienstliche Veranstaltungen“ (02/03)

INFO-Blatt „Versicherungsschutz in Zeltlagern“ (04/03)

INFO-Blatt „Altersabteilungen der Feuerwehr“ (08/03) neu

Versichertenkarte neu

Feuerwehr:

Straße:

PLZ/Ort

Thema: Reha/Prävention

INFO-Blatt „Stress-Faktoren beim Einsatz“ (06/01)

INFO-Blatt „Stress-Symptome“ (06/01)

INFO-Blatt „Psychologische Erste Hilfe“ (06/01)

INFO-Blatt „Einsätze mit Menschen anderer Kulturen“ (07/01)

INFO-Blatt „Posttraumatische Belastungsstörung“ (09/01)

INFO-Blatt „Feuerwehrseelsorge“ (01/02) 

INFO-Blatt „Geregeltes Einsatznachgespräch“ (12/01)

INFO-Blatt „Literatur zu Psychologie und Seelsorge“ (02/02)

INFO-Blatt „Verhalten in Notsituationen“ (05/03)

INFO-Blatt „Notfallbetreuung von Kindern“ (06/03) neu

INFO-Blatt „Anzeichen für Alkoholmissbrauch“ (04/03) neu

INFO-Blatt „Wirkungen von Alkohol“ (04/03) neu

INFO-Blatt „Alkoholgefährdung: Vorbereitung einer

Erstberatung“ (04/03) neu

INFO-Blatt „Alkoholgefährdung: 

Beratungsgespräch (04/03) neu
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